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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

BauO OÖ 1994 §49 Abs1;

BauO OÖ 1994 §57 Abs1 Z11;

BauRallg;

VStG §5 Abs1;

1. VStG § 5 heute

2. VStG § 5 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 57/2018

3. VStG § 5 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.2018

Rechtssatz

Bei einer Verwaltungsübertretung wie § 57 Abs. 1 Z 11 iVm § 49 Abs. 1 OÖ BauO 1994 handelt es sich um ein

Ungehorsamsdelikt iSd § 5 Abs. 1 VStG (Hinweis E vom 15. Juli 2003, 2002/05/0107, mwH); der Täter kann nach dieser

Bestimmung nur dann straAos bleiben, wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift

ohne sein Verschulden unmöglich gewesen ist bzw. wenn er nicht aufzuzeigen vermag, dass er während des ihm

angelasteten Tatzeitraumes alles in seinen Kräften (Ausschöpfung der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten)

unternommen hat, um das Baugebrechen innerhalb kürzester Zeit zu beseitigen. Damit hat die Strafbehörde, wenn

der objektive Tatbestand festgestellt ist, mit einer Verwaltungsstrafe vorzugehen, es sei denn, der Täter beweist, dass

ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich gewesen sei; straErei bleibt der Täter,

wenn er beweist, alles in seinen Kräften unternommen zu haben, um den vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen, bzw.

die baubehördliche Anordnung zu erfüllen.Bei einer Verwaltungsübertretung wie Paragraph 57, Absatz eins, ZiEer 11,

in Verbindung mit Paragraph 49, Absatz eins, OÖ BauO 1994 handelt es sich um ein Ungehorsamsdelikt iSd Paragraph

5, Absatz eins, VStG (Hinweis E vom 15. Juli 2003, 2002/05/0107, mwH); der Täter kann nach dieser Bestimmung nur

dann straAos bleiben, wenn er glaubhaft macht, dass ihm die Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein

Verschulden unmöglich gewesen ist bzw. wenn er nicht aufzuzeigen vermag, dass er während des ihm angelasteten

Tatzeitraumes alles in seinen Kräften (Ausschöpfung der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten) unternommen

hat, um das Baugebrechen innerhalb kürzester Zeit zu beseitigen. Damit hat die Strafbehörde, wenn der objektive

Tatbestand festgestellt ist, mit einer Verwaltungsstrafe vorzugehen, es sei denn, der Täter beweist, dass ihm die

Einhaltung der Verwaltungsvorschrift ohne sein Verschulden unmöglich gewesen sei; straErei bleibt der Täter, wenn er

beweist, alles in seinen Kräften unternommen zu haben, um den vorschriftswidrigen Bau zu beseitigen, bzw. die

baubehördliche Anordnung zu erfüllen.
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